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Trinkwasser-Rohrnetzauswechslung Stadt Plauen, Nach dem Stadion 

 

Sehr geehrter Herr Summerer, 

 

wir bedanken uns für die Möglichkeit der Stellungnahme zu Ihrer geplanten Maßnahme. 

 

An Hand der uns mit Datum vom 02.09.2024 übergebenen Unterlagen haben wir Ihr Vorhaben auf 

mögliche Berührungspunkte mit unseren Anlagen geprüft. Im Zuge Ihres Vorhabens werden die Be-

lange unseres Unternehmens berührt. 

 

Beigefügt erhalten Sie einen Lageplan, aus dem die von den Stadtwerken Erdgas Plauen betriebenen 

gastechnischen Anlagen im betreffenden Bereich hervorgehen. Andere Datenformate (dxf-,dgn-,dwg.-) 

können wir Ihnen kostenpflichtig im Zuge einer vertraglichen Vereinbarung zur Verfügung stellen. Für 

den Fall, dass Sie dies wünschen, wenden Sie sich hierfür, unter Angabe der o. g. Registriernummer, 

nochmals an toeb-Anfrage@inetz.de. 

 

Eine Veränderung/Erneuerung dieses Leitungsbestandes ist im ausgewiesenen Baufeld zum gegen-

wärtigen Zeitpunkt nicht vorgesehen. 

 

Grundsätzlich stimmen wir Ihren Planungen unter Beachtung unserer nachfolgenden allgemeinen Hin-

weise und Forderungen zu: 

 

Die vorhandenen Gasleitungen besitzen einen Schutzstreifen von: 

 

HD-Leitung  P 30    6,0 m (3,0 m beidseitig der LA) im LP orange  dargestellt 

MD/eND/ND-Leitung   2,0 m (1,0 m beidseitig der LA) im LP blau/grün  dargestellt. 

 

Der Schutzstreifen darf nicht als Lagerfläche genutzt und bei unbefestigter Oberfläche nicht mit schwe-

ren Baufahrzeugen befahren oder verstellt werden.  

 

Bei der Planung und Baudurchführung ist das DVGW-Regelwerk zu beachten. 
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Das Überbauen von Gasleitungen einschließlich des Schutzstreifens im Sinne des DVGW-Regelwerkes 

ist unzulässig. Die Aufstellung von Carports, Tanks, Wohncontainern, Baustelleneinrichtungen u. ä. 

wird grundsätzlich als Überbauung gewertet. 

 

Parallel zu den Hochdruckgasleitungen können Betriebskabel/Steuerkabel/LWL verlaufen. 

 

Parallel verlaufende Leitungen sind in nichtöffentlichen Grundstücken grundsätzlich außerhalb des 

Schutzstreifens zu verlegen. Eine Überlappung mit dem neu hinzukommenden Schutzstreifen ist zu 

vermeiden. In Sonderfällen kann entsprechend den örtlichen Gegebenheiten eine Überlappung zuge-

lassen werden, wenn hierzu eine schriftliche Vereinbarung erwirkt wird. Arbeiten im Schutzstreifen be-

dürfen der ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung. Hierzu sind die betroffenen Trassenabschnitte zu 

markieren und zu benennen. 

 

Die Mindestabstände zu unseren unterirdischen Anlagen in öffentlichen Grundstücken werden wie folgt 

festgelegt: 

 
 Abstand zu Kabeln, Ver- und Entsorgungsleitungen bei Kreuzungen ≥ 0,20 m 
 Abstand zu Kabeln, Ver- und Entsorgungsleitungen bei Parallellage  ≥ 0,40 m 

 

Hochdruckgasleitungen von inetz sind in der Regel kathodisch geschützt. Sollte eine kreuzende 

Leitung ebenfalls als kathodisch geschützte Leitung geplant werden, so hat der Antragsteller gemäß 

GW 21 zu verfahren. Gegebenenfalls sind nach nochmaliger Abstimmung Schutzmaßnahmen (dop-

pelte Umhüllung, Erhöhung Mindestabstand) vorzusehen. Die DIN EN 50162 ist zu beachten ein-

schließlich der darin enthaltenen Forderungen in Bezug auf Streustrombeeinflussungen durch Gleich-

stromanlagen (Straßenbahnen u. ä.). 

 

Die Zuwegung zum Gasdruckregelschrank und zu den Gasabsperrarmaturen muss jederzeit gewähr-

leistet sein. 

 

Verlegearbeiten mit Kabelpflügen sind im Leitungsbereich nicht statthaft, jedoch im Umfeld möglich, 

wenn unsere Anlagen ausreichend gesichert werden.  

 
Grabenlose Verlegung, Bohrungen, HDD-Verfahren, Erdrakete 

 Vor der Bauausführung ist für das Baufeld der grabenlosen Verlegung eine örtliche Einwei-
sung des bauausführenden Unternehmens durch einen beauftragten Mitarbeiter unseres Ser-
vicebereiches Vogtland, Standort Plauen, Telefon 03741/161-110 zwingend erforderlich.  
 

 Bei der Querung der Gasleitung im grabenlosen Verfahren, ist die jeweilige Gasleitung an der 
Kreuzungsstelle im vollem Umfang sichtbar freizulegen und einem Mitarbeiter unseres Unter-
nehmens zur Abnahme vorzustellen.   

 
 Bei grabenlosen Verlegearbeiten parallel zu unserer Gasleitung muss sichergestellt werden, 

dass immer der horizontale Sicherheitsabstand von > 1,5 m eingehalten wird. Die Lage der 
Kontrollgruben ist so anzuordnen, dass die Kontrolle zur Einhaltung des Mindestabstandes ge-
währleistet ist.  Kann die Lage der Gasleitung nicht eindeutig bestimmt werden, muss diese 
durch geeignete Maßnahmen (z.B. mehrere Suchschachtungen) festgestellt werden. Ferner ist 
mit geeignetem Mittel (z.B. Bodenuntersuchungsverfahren-Bodenradar) sicherzustellen, dass 
keine Hindernisse zwischen Kabel-/Rohrtrasse und Gasleitungstrasse die Lage der Gasleitung 
beeinflussen können. Im Zweifelsfall ist eine offene Bauweise vorzunehmen. 
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Es können sich weitere, außer Betrieb genommene Leitungen unseres Unternehmens, im Baubereich 

befinden, welche nicht in den übergebenen Planunterlagen ersichtlich sind. Im Planwerk sichtbare, still-

gelegte Leitungen sind „braun – Linie unterbrochen“ dargestellt. 

 

Änderungen des Oberflächenniveaus/Geländeregulierungen im Bereich des Schutzstreifens unserer 

Leitungsanlagen bedürfen unserer ausdrücklichen Zustimmung. Deckungsangaben im Lageplan wur-

den im Zuge der Errichtung der Anlage bestimmt.  

 

Im Baufeld befindliche Mess- und Markierungssäulen dürfen nicht beschädigt oder im Standort geän-

dert werden. 

 

Die Planung Ihres Vorhabens ist so vorzunehmen, dass eine Umverlegung der Gasleitung nicht erfor-

derlich ist. Ergeben sich bei Planungen Konflikte zur Lage unserer Leitungen, welche nachweislich nur 

durch eine Umverlegung der Gasleitung gelöst werden können, ist eine vertragliche Vereinbarung zwi-

schen dem Veranlasser und den Stadtwerken Erdgas Plauen erforderlich. 

Dazu ist spätestens 6 Monate vor Baubeginn unter Angabe des Trassenvorschlages eine Baufeldfrei-

machung in der Abteilung NPG von inetz, Herrn Fiedler, Telefon 0371/489-2634 anzuzeigen. 

 

Im Baufeld können Gasleitungen und Anlagen anderer Rechtsträger oder Netzbetreiber vorhanden 

sein. 

 

Eine Gewähr für die Richtigkeit unserer Angaben in den beigefügten Planunterlagen kann nicht über-

nommen werden. Es besteht die Möglichkeit, dass die Leitungslage durch Umstände, welche wir nicht 

zu vertreten haben (Entfernung von Bezugspunkten, Grenzsteinen, Neuvermarkung, Änderung Stra-

ßenverlauf u. ä.), deutlich von den sichtbaren Bezugspunkten abweicht. Abweichungen sind demzu-

folge in Lage und Tiefe möglich. 

 

Werden im Zusammenhang mit Zustimmungen/Stellungnahmen Lagepläne übergeben, stellen diese 

den gegenwärtigen Sachstand dar. Eine Information über die Aktualisierung dieser Unterlagen im Pla-

nungszeitraum erfolgt nicht. 

 

Diese Stellungnahme ist 1 Jahr gültig. Sie ersetzt nicht die Auskunftserteilung über Versorgungsleitun-

gen (Schachtschein).  

 

Vor der Ausführungsphase ist die mit der Ausführung beauftragte Firma auf ihre Erkundigungspflicht 

hinzuweisen.  

 

Vor der Bauausführung ist eine örtliche Einweisungen des bauausführenden Unternehmens durch ei-

nen beauftragten Mitarbeiter unseres Servicebereiches Vogtland, Standort Plauen, Telefon 03741/161-

110 zwingend erforderlich. 
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Bei Fragen sind wir gern für Sie da.  
 

Freundliche Grüße 
 
Stadtwerke Erdgas Plauen 

 
i. A.    i. A. 
 

Enrico Schuhmann  Andreas Müller  
 
 

 
Anlage:  

1 Lageplan 

 
 

 


